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Rechtssatz

Wie der VwGH in stRsp ausgesprochen hat (Hinweis E 30.8.1999, 99/17/0185), ist die Frage der Anschlussverp?ichtung

im Abgabenverfahren betre@end den Kanalisationsbeitrag eine Vorfrage. Eine eigenständige Beurteilung der Frage ist

somit nur dann möglich, wenn über die Anschlussverpflichtung kein rechtskräftiger Bescheid besteht.
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